
Diese einzelnen belegten Ergebnisse - Beitrag ZuUur Möglichkeit christlicher Erzie-
chen die Arbeit lesenswert, mMag INa  ”3 sich hung die Linien der angedeuteten Proble-
auch nicht allen aus den Fakten BeZOgENEN maitik 11VS Grundsätzliche hinein weiter.
Folgerungen anschließen können. Wie Zwar werden nicht alle Einzelheiten der vo
historischen Fragen überhaupt, handelt den V£fn gemachten Vorschläge (Interkom-
sich uch eım behandelten Thema eın mMun10N, Gottesdienstbesuch, Religionsunter-
recht komplexes Gebilde, daß Oft richt) allgemeine Zustimmung finden, doch
unmöglich erscheint, klare Linien In der bleibt ihre Grundhaltung gültig Primat einer
einen wiıie 1ın der anderen Richtung, wıe S1ie intensivierten Mischehenseelsorge, die öku-
gern gewünscht werden, aufzuzeigen. Es wird menischen wiıe kontessionellen Belangen ent-
immer schwierig bleiben, eın ın geschichtli- spricht un 1n allen Kirchen mehr der ber-
chen Konstellationen und Denkmodellen Be- und Gewissensbildung der Ehepart-
staltetes UOrganisationsschema WIe den Zöli- ner und Kinder gerecht wird Man darf BC-
bat den aktuellen Verhältnissen anzuglei- spannt sein, ob Rom seine Mischehenrege-chen Die theologische und kanonistische lung ın ben diesem 117e verwirklichen
Diskussion steht heute ohl] ers  mk An- bereit sein wird
fang un iıst noch emotionell gestaltet.
Man darf daher auf weiıtere Arbeiten des WALDEMAR (Hg Uneheliche
Autors se1ın, die nach diesem He Kinder rechtlose Kinder? erlegungengylückten Anfang die Fragen der Geschichte ZUur Reform des Unehelichenrechts. 96.) Pau-
bis 1n unsere eit hinein weiterführen. lus-V., Recklighausen 1967 Kart., lam

y
Kinder-(Hg.), Das schmale Bändchen enthält Beiträge e1Ineserziehung In der Mischehe. Bitter, Theologen, eines Soziologen un eines Uurı-Recklinghausen 1969 Kart., lam 8.5  O sten Zr Reform des Unehelichenrechtes.

Das Problem der bekenntnisverschiedenen enges untersucht die soziale Lage des
Ehe ıst Vor allem n der Frage der Kin- außerehelichen Kindes. Die angeführten de-
dererziehung dornenreich. Im vorgestell- mographischen Daten bieten einen interes-
ten Band wird diese Fragestellung Vo - santen Überblick über das gesellschaftlicheerkannten Fachleuten mutig aufgegriffen un Phänomen der INegitimität. Den empirischenauf knappem Raum einer befriedigenden Befunden äßt sich manche bisher noch unbe-
Lösung zuzuführen versucht. kannte Einzelheit ZUur Überlebenschance -

Molinski beschäftigt sich 1Im Rahmen ehelicher Kinder, Alter, Familienstand und
einer Einführung mit der pastoralen Seite sozialem Status ihrer Eltern SOWIe zu Späa-des Problems. Der Frankfurter Kirchenrecht- teren Lebensschicksa]l nichtehelich Geborenerler Gerhartz stellt die Verpflichtung entnehmen. Der Bonner Ordinarius für Pro-
ZUrTr religiösen Kindererziehun a ls katholi- zeßrecht un Bürgerliches Recht,scher Sicht dar. Nach einem berblick ber Bosch, macht Vorschläge ZUuUr Reform desdie ekklesiologischen Voraussetzungen, die deutschen Unehelichenrechtes. Für ihn, der
1 Selbstverständnis der beteiligten Kirchen sich WIe kein zweiter unermüdlich für die
wurzeln, un die momrTaltheologischen Prin- drängenden Probleme einer entsprechendenzıpien der Problematik kommt dem Neuregelung eingesetzt hat, wird eın
Ergebnis, daß die katholische Kirche sich 1n Genugtuung sein, daß das eue Nichtehe-dieser Frage (ebenso wWwWIıe In manch anderen!) lichengesetz der Bundesrepublik Deutsch-

an seine
auf 1Nne rechtliche
allzu lange un bis In uUNseTrTe Tage hinein Anregungen weitgehendRegelung un deren Rechtskraft überführt hat MolinskiDurchsetzung jeden Preis versteift Uun: tersucht die Stellung außerordentlicher Kinderdie wesentlich dringlichere Mischehenseel- in der katholischen Kirche. Nach der Be-
g ZUT Bildung des Gewissens ebenso wWwIıe tonung der moralischen Verwerftflichkeitdie Achtung vor dem Entscheid beider Part- nichtehelicher Elternschaft, ber auch der
Nner vernachlässigt habe Die Feststellung, Ächtung Unehelicher zu „Schutz von Ehe
eın ausschließlich gesetzlicher Zwang stOre U Familie” legt za08 der Sicht des heo-un zerstoöre die menschliche Antwort auf logen Desiderate das bürgerliche und dasdas Wort des Partners, ıst grundsätzlich kirchliche echt ZUr Besserstellung nichtehe-für die kirchliche Gesetzgebung bedenkens- licher Kinder VvVo  . Es S11 dem Rez erlaubt,wert. Aus protestantischer Sicht macht Ober- auf seine demnächst erscheinende Mono-kirchenrat Wilkens Vorschläge ZUur Neu- graphie zur Stellung außerehelicher Kinder
orlentierung des evangelischen Kirchenrechtes 1m kanonischen echt (Kanonistische Studien
1Im 5inne e1Nes christlich-Skumenischen lau- un Texte, and 26) verweisen. Die dem
bens Das Ehepaar O0ODVE aduUus Zürich behan- besprochenen Band beigefügte, treilich
delt psychologische und pädagogische Pro- knappe Bibliographie bringt eıne Übersicht
bleme religiöser Kindererziehung 1ın der der wichtigsten Literatur Zzu TIThema
Mischehe un legt 1n eigener Erfahrung un Das Werk kann uneingeschränkt ZU[r: An-
Verantwortung ewonnene konkrete Modelle schaffung empfohlen werden, da bei aller
azu VOT. Marielene Leist zieht 1n ihrem gebotener Kürze Wesentliches ZUTr Proble-
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Diese im einzelnen belegten Ergebnisse ma­
chen die Arbeit Jesenswent, mag man sich 
auch nicht allen aus den Fakten gezogenen 
Folgerungen anschließen können. Wie in 
historischen Fragen überhaupt, handelt es 
sich auch beim behandelt,en Thema um ein 
recht komplexes Gebilde, so daß es oft 
unmöglich erscheint, kilare Linien in der 
einen wie in der anderen Richtung, wie sie 
gern gewünscht werden, aufzuzeigen. Es wird 
immer schwierig bleiben, ein ,in geschichtli­
chen Konstellationen und Denkmodellen ge­
staltetes Organisationsschema wie den Zöli­
bat den aktuellen Verhältnissen anzuglei­
chen. Die theologische und kanon.istische 
Di9kussion steht heute wohl erst am An­
fang und ist noch zu emotionell g,estaltet. 
Man darf daher auf weitere Arbeiten des 
Autors gespannt sein, die nach diesem ge­
glückten Anfang die Fragen der Geschichte 
bis in unsere Zeft hinein weiterführen. 

MOLINSKI WAiLDEMAR (Hg.), Kinder­
erziehung in der Mischehe. (127.} Bitter, 
Rreddingha,usen 1969. Kart., .Jam. DM 8.50. 
Das Problem der bekenntnisverschiedenen 
Ehe ist vor a'llem wegen der ,Frage der Kin­
dererziehung so dornenreich. Im vor,gestell­
ten Band wird diese Fragestellung von an­
erkannten Fachlieuten mutig aufgegriffen und 
auf knappem Raum einer befriedigenden 
Lösung zuzuführen versucht. 
W. Molinski beschäftigt sich im Rahmen 
einer Einführung mit der pastonalen Seite 
des Problems. D er Frankfurter Kirchenrecht­
ler ]. G. Gerhartz ste'llt .die Verpflichtung 
zur r.eligiösen Kindererziehung alliS kabholi­
scher Sicht dar. Nach einem überblick über 
die ek.klesiologischen Voraussetzungen, ,die 
im Selbstvers,tändnis der beterlißten Kirchen 
wurzeln, und die monailbheologischen Prin­
zipien der Problematik kommt er zu dem 
Ergebnis, daß die .katholische Kirche sich in 
dieser Frage (ebenso wie in manch -anderen!) 
allzu lange und bis in unsere Tage hinein 
auf eine rechtliche Regelung und deren 
Durchsetzung um jeden Preis versteift und 
die wesentlich dringlichere Mischehenseel­
sorge zur Bhldung des Gewissens ebenso wie 
die Achtung vor dem Entscheid beider Part­
ner vernachlässigt habe. Die FeststelJung, 
ein ausschließlich gesetzlicher Zwang störe 
und zerstöre die mensch,Jiche Antwort auf 
das Wort d:es Pa·rtners, ist ~rundsätzlich 
f.ür die kirchliche Gesetzgebung bedenkens­
wert. Aus protesbantischer Sicht macht Ober­
kirchenrat E. Wilkens Vorschläge zur Neu­
orientierung des evangelischen Kirchenrechtes 
im Sinne eines christlich-ökumenischen Glau­
bens. Das Ehepaar Bovet aus Zürich behan­
delt psychologische und pädagogische Pro­
bleme religiöser Kindererziehung in der 
Mischehe und legt in eigener Erfahrung und 
Veranbwortung gewonnene konkrete Modelle 
dazu vor. Marielene Leist zieht in ihnem 

394 

Beitrag zur Möglichkeit christlicher Erzie­
hung die Linien der angedeuteten Proble­
matik ins Grundsätzliche hinein w.eit-er. 
Zwar werden nicht alle Einzelheiten der von 
den Vf.n. gemachten Vonschtläge (Interkom­
munion, Gottesdienstbesuch, Religionsunter­
richt) allgemeine Zustimmung finden, doch 
bleibt ihre Grundha,ltung gültig: Primat einer 
intensivier,ten Mischehensee.lsor,ge, die öku­
menischen wie konfessionellen Belangen ent­
spricht und in allen Kirchen mehr der Uber­
zeugun-g und Gewissensbildung der Ehepart­
ner und Kinder gerecht wird. Man dar,f ge­
spannt sein, ob Rom seine Mischehenrege­
lung in eben diesem Sinnie zu verwirkilichen 
bereit se'in wird. 

MOLINSKI WALDcMAR (Hg.) Uneheliche 
Kinder - rechtlose Kinder? Überlegungen 
zur Reform des Unehelichenr.echts. (96.} Pau­
lus-V., Recklighausen 1967. Kart., Jam. 
DM7.-. 
Das schmale Bändchen enthä'lt ,Bei.träge eines 
Theologen, -eines Soziologen und eines Juri­
s t.en zu,r Reform des Unehelichenrechtes. 
W. Menges untersucht die sozia:le Lage des 
außerehelichen Kindes. Die ,angeführten de­
mographischen Daten •b1et-en einen interes­
santen Obenblick über das ,gesellschaftliche 
Phänomen der Ulegitimität. Den empi rischen 
Befunden läßt sich manche bisher noch unbe­
kannte Einzelheit zur Überlebenschance un­
ehelicher Kinder, zu Alter, Familienstand und 
sozialem Status ihrer •Eltem sowie zum spä­
teren Lebenssch1ick.sa1 nichtehelich Geborener 
entnehmen. Der ·Bonner Ordinarius für Pro­
zeßrecht und Bürgerliches Rrecht, F. W. 
Bosch, macht Vorsch,Jäge zur Reform des 
deutschen Unehelichenrechtes. Für ihn, der 
sich wie kein zweiter unermüdlich für die 
drängenden Probleme einer entsprechenden 
Neuregelung eingeset2lt hat, wird es e ine 
Genugtuung sein, da'ß das neue Nicht-ehe­
Jichengesetz der BU.n'desrepublik Deubsch­
land seine Anregungen weitgehend in 
Rechtskraft überfiihrt hat. W. Molinski un­
tersucht die Stellung außerordentlicher Kinder 
in der katholischen Kirche. Nach der Be­
tonung der moralischen Verwerflichkeit 
nichtehelicher Elternschaft, aber auch der 
Ächtung Unehelicher zum „Schutz von Ehe 
und familie" legt er aus der Sicht des Theo­
logen 1Desiderate an das büngerliche und das 
k-irch1iche Riecht zur Besserstellung nichtehe­
licher Kinder vor. Es sei dem Rez. erlaubt, 
auf seine demnächst erscheinende Mono­
gra'phie zur Ste'llung außereheJicher Kinder 
im kanonischen Recht (Kanonistische Studien 
und Texte, Band 26} zu verweisen. Die dem 
besprochenen Band beigefügte, f,reilich 
knappe Bibliographie bringt eine Obersicht 
der wichtigsten Literatur zum TJiema. 
Das Werk kann uneingeschränkt zur An­
schaffung -empfohlen werden, da es bei aller 
gebotener Kürze Wesenbliches zur Proble-


